


SCHON FÜNF JAHRE IST ES HER, SEIT DER VEREIN

TRIAL DANK DER INITIATIVE SEINES ENGAGIERTEN

PRÄSIDENTEN, PHILIP GRANT, DAS LICHT DER WELT

ERBLICKTE.

5 Jahre, in denen TRIAL sich dank der gross-
zügigen und unentbehrlichen Unterstüt-
zung seiner Mitglieder beständig weiter
entwickelte.

5 Jahre, in denen kreative Projekte auf die
Beine gestellt werden konnten.

5 Jahre, in denen eine ganze Schar motivier-
ter Personen mit Ideen,gemeinsamen Prin-
zipien und Zielen bereit war,alle Kräfte zu ver-
einen, um für den Verein zu arbeiten.

Mitglieder, Unterstützende, Freiwillige, Re-
dakteure und Redakteurinnen, Überset-
zerinnen und Übersetzer,Vorstandsmitglie-
der – das fünfjährige Bestehen von TRIAL
bot Gelegenheit, ihnen allen Anerken-
nung auszusprechen und ihnen für ihr
Engagement zu danken.

5 Jahre – das musste gefeiert werden!

Die Festlichkeiten begannen am Sonntag,
dem 25. November 2007 nachmittags in

Lausanne, im gemütlichen Theater 2.21. Sie
wurden dank der wertvollen Unterstüt-
zung des Kulturvereins Kabak aus Lausan-
ne und die Anwesenheit von fast hundert
Gästen zu einem unvergesslichen Ereig-
nis.

„Das schwierigste Problem der internatio-
nalen Gerichtsbarkeit ist und bleibt ihre Ent-
wicklung innerhalb der internationalen
Beziehungen, die von zwei widersprüchli-
chen, schwer vereinbaren Konzepten be-
stimmt werden:Dem idealistischen, das die
Suche nach Gerechtigkeit in den Vorder-
grund stellt, und dem anderen, dem prag-
matischen, das die Suche nach Frieden be-
sonders betont.“

So eröffnete Florence Hartmann, die frühe-
re Sprecherin von Carla Del Ponte am Inter-
nationalen Tribunal für Ex-Jugoslawien
(ICTY) und Autorin des Werks „Paix et
Ch‚timent“, die vom TRIAL-Präsidenten
Philip Grant moderierten Podiumsdiskus-
sion. Hinter ihren reichen Erfahrungen
wurde auch eine gewisse Enttäuschung
über das Verhalten der internationalen
Mächte gegenüber dem ICTY spürbar.

Marc Henzelin,ein auf Internationales Straf-

recht spezialisierter Anwalt,gefolgt von Da-
nielBolomey,demGeneralsekretärderSchwei-
zer Sektion von Amnesty International,haben
die zum Teil schwierigen, aber dennoch un-
erlässlichen Handlungsmöglichkeiten im
Kampf gegen die Straflosigkeit aufgezeigt,sei-
ensiejuristischerArt oder imRahmenvonLob-
bying-Organisationen.

Aloys Ligault und Joseph Breham vom
französischen Verein Sherpa beleuchte-
ten im Anschluss daran einen anderen
Aspekt des Kampfes gegen die Straflosig-
keit: die Verantwortlichkeit von Unterneh-
men.

Nach zwei Stunden leidenschaftlicher Debat-
te ging die Feier temperamentvoll weiter:

Mit ihrer farbenprächtigen Aufführung
begeisterten zunächst die Tänzerinnen
der Flamenco Schule „Flamenco y Pimen-
ton“ aus Neuch‚tel. In der gemütlichen At-
mosphäre des gemeinsamen Abendes-
sens unterhielt die Gruppe Zzaj aus Lausan-
ne die Gäste mit packenden Stücken der
grössten Jazz-Ikonen.

Das Publikum hatte dann die Freude, einem
Solokonzert von „K“ einer jungen Sängerin
aus Lausanne beizuwohnen, die mit ihrer
sprühenden Energie, ihrem Enthusiasmus
und ihrem Engagement für TRIAL alle inspi-
rierte.

Um den Geburtstag von TRIAL festlich ab-
zuschliessen, lud die Gruppe Sim’s aus
dem Jura die Gäste bis zu fortgeschrittener
Stunde zum Tanzen aufs Parkett.

DerVorstandvonTRIALbedankt sichaufsHerz-
lichste bei den Organisatorinnen und dieser
wunderbarenFeierundallen,diedaran teilge-
nommen haben.
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Die jurassische Gruppe „Sim’s“ am Fest zum 5-jährigen Bestehen von TRIAL
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TRIAL feiert sein fünfjähriges Bestehen



DREI MONATE NACH DER ERÖFFNUNG DES CAJ – DES

CENTRE D’ACTION JURIDIQUE – VON TRIAL, IN GENF

(VGL. INFORMATIONSBULLETIN NR.14) – HATTE DAS IN-

FORMATIONSBULLETIN DIE MÖGLICHKEIT, SEINEN LEI-

TER, PHILIP GRANT, ZU INTERVIEWEN.

Fragen: Elisabeth Baumgartner und Maga-
li Maystre

Warum konzentriert sich das CAJ nur auf die
zwei Länder – Algerien und Bosnien-Herze-
gowina?

Wir haben entschieden,uns vorerst auf zwei
Länder zu konzentrieren,in denen die Auswir-
kungen des Konfliktes besonders problema-
tisch sind.Wir mussten zuerst Kontakte knüp-
fen mit NGOs vor Ort, mit denen wir beson-
dersengzusammenarbeiten,umdieDossiers
vorzubereiten.Dazumusstezuerst einVertrau-
ensverhältnis aufgebaut werden.Dasbraucht
alles viel Zeit. Unsere Mittel sind beschränkt
und wir bewegen uns deshalb mit kleinen
Schrittenvorwärts.Hinzukommt,dasswirLän-
derauswählenmussten,welchedierechtlichen
Mechanismen ratifiziert haben, die es über-
hauptersterlauben,vorinternationalenInstan-
zen Beschwerden oder Klagen einzureichen.
Bei den beiden genannten Ländern ist das der
Fall. Das gleiche gilt für Nepal und Sri Lanka,
zweiStaaten,indenenwirauchbaldaktivsein
dürften.

Die zurzeit behandelten Fälle liegen schon ei-
nigeJahrezurück – dieEreignisse der erstenbei-
denAngelegenheitenfandenindenJahren1994
und 1996 statt.Ist es für die Familien der Opfer
nach so vielen Jahren noch wichtig,den Fall ju-
ristisch aufzuarbeiten? Falls ja,wieso?

Ich habe in Bosnien Frauen angetroffen,die
auch nach vielen Jahren noch nicht wissen,
was mit ihren Söhnen oder Ehemännern pas-
siert ist, welche von einem Tag auf den an-
deren verschwunden waren,ohne ein Lebens-
zeichen zu hinterlassen.Fast 15 Jahre nach die-
sen Ereignissen, brechen sie noch immer in
Tränen aus, wenn sie darüber berichten.
Gar nicht zu reden von den Opfern,die noch
immer täglich den Tätern begegnen, die sie
misshandelt und gefoltert haben.Solange die
Wahrheit nicht gesagt und Recht nicht ge-
sprochen wird,können dieseWunden nicht
verheilen.Im Interesse der Opfer zielen die Ak-

tivitäten des CAJ darauf ab,dass die weit ver-
breitete Praxis von Staaten, den Tätern
Amnestien zu gewähren und die Opfer zu ver-
gessen, von internationalen Institutionen ver-
urteilt wird.

Wer wendet sich an das CAJ – sind es die Op-
fer und deren Familien selber oder werden sie
eher durch NGOs vertreten?

An die Opfer zu gelangen ist eine wahre Her-
ausforderung.Wir folgen dabei keinem ein-
heitlichen Muster.Wir kontaktieren sie via An-
wältinnen und Anwälte,über NGOs oder über
Mund-zu-Mund-Propaganda.

Eines der Ziele des CAJ ist es ja auch,wie Sie er-
wähnt haben, auf die betroffenen Staaten
Druck auszuüben,indem auf internationalem
Niveau Beschwerden oder Klagen eingereicht
werden.Nun zeigen aber Beispiele in der Rea-
lität – wie z.B.dasjenige Burmas und anderer
für massive Menschenrechtsverletzungen no-
torischer Staaten – dass solche Druckaus-
übung oft ohne Einfluss bleibt,oder nur gerin-
geWirkung zeitigt.Hat das CAJ absichtlich Län-
der ausgewählt,in denen erhöhte Chancen be-
stehen, dass ein solcher Druck etwas bewirkt?

Wir handeln selbstverständlich vorerst dort,
wo die juristischen Mechanismen dazu vor-
handen sind. Unsere Arbeit zielt darauf ab,
einen Entscheid zu erlangen, welcher den
Staat dazu zwingt,entweder seine Praxis zu
ändern oder seine Menschenrechtsverletzun-
gen wiedergutzumachen.Wenn wir mit ei-
nem Fall beginnen,wissen wir allerdings nicht,
ob der Staat sich im Falle eines Entscheides
in unserem Sinne,auch an diesen halten wird.
Aber viele Opfer sagen uns,dass es für sie so
oder so keine andere Chance mehr gibt: oft

ist eine Beschwerde oder Klage vor einer in-
ternationalen Instanz für sie das letztmög-
liche rechtliche Mittel,das ihnen noch offen
steht. Für einen Menschen, der gefoltert
wurde,dessen Familienmitglied verschwun-
den ist oder aussergerichtlich exekutiert
wurde, ist die Notwendigkeit,Gerechtigkeit
zu erlangen ausschlaggebend,und sei es„nur“
durch eine öffentliche Anerkennung des
Unrechts, das ihm widerfahren ist.

Wir sind überzeugt,dass dieVerurteilung ge-
wisser staatlicher Praktiken durch internatio-
nale Menschenrechtsmechanismen, wie
den Europäischen Menschenrechtsgerichts-
hof oder den UNO Ausschuss gegen Folter,
wichtige Auswirkungen haben können, so-
wohl für Fragen derWiedergutmachung,wie
bezüglich des Rechtes darauf, die Wahrheit
zu kennen. Die Zukunft wird zeigen, ob wir
Recht haben.

Wie wählen sie den für einen Fall am besten
geeigneten internationalen Menschenrechts-
schutzmechanismus aus?

Normalerweise haben wir keine Wahl. Es
kommt auf die konkreten Menschenrechts-
verletzungen an,die vorgebracht werden,das
Datum,an dem der betroffene Staat eine Kon-
vention ratifiziert hat,die Fristen für eine Ein-
gabe seit dem letzten nationalen Entscheid
ineinerAngelegenheit,undsoweiter.Sobleibt
meistens sowieso nur eine Möglichkeit offen.

Falls uns mehrere Instrumente zurVerfügung
stehen,lassen wir uns von den Opferinteres-
sen leiten.Wir wählen dann das Rechtsmit-
tel, das am schnellsten oder am erfolgsver-
sprechendsten ist. Das sind also die Fragen,
die es zu lösen gilt.

IB 15 Februar 2008 15AKTUELLES VON TRIAL

Interview mit Philip Grant,
Leiter des neuen
Centre d’action juridique von TRIAL



LESENSWERT

Guilty Pleas in International Criminal
Law, Constructing a Restorative
Justice Approach

VON NANCY AMOURY COMBS, STAN-

FORD UNIVERSITY PRESS, 2007, 370 SEI-

TEN.

Die Autorin stellt sich die span-
nende Frage, wie das angel-
sächsische Institut der „Guilty
Pleas“ und insbesondere des
damit in Zusammenhang ste-
hende „Plea bargaining“ – das
heisst, das Verhandeln über An-
klagepunkte oder Strafmilde-
rung im Austausch mit einem
Geständnis, im Völkerstrafrecht
eingesetzt wird. Sie analysiert
dazu die äusserst umstrittene
Praxis der beiden UN ad-hoc
Gerichte für Ex-Jugoslawien und
Ruanda sowie der Spezialkam-
mern in Osttimor und stellt sie
in den grösseren Zusammen-
hang grundsätzlicher Fragen
der internationalen Justiz.Wor-
auf kommt es an bei solchen
Verfahren? Ist es die Anzahl der
Prozesse die letztlich zählt? Was
bringt es einer von Krieg und
massiven Menschenrechtsverlet-
zungen traumatisierten Gesell-
schaft, wenn die Verfahren der-

massen abgekürzt werden, dass
das Geschehene gar nicht mehr
aufgearbeitet wird? Wollen die
Opfer Geständnisse die allein
durch die Hoffnung auf eine
massive Strafreduktion moti-
viert sind?

Die Autorin kommt schliesslich
zum Schluss, dass die Anwen-
dung konventioneller Formen
des Plea Bargaining,die praktisch
eins zu eins aus dem nationalen
Recht – insbesondere aus dem
US amerikanischen – übernom-
men wurden und die dort vor al-
lem der Effizienzsteigerung der
Justiz dienen, im internationalen
Kontext in dieser engen Form
wenig Sinn macht. Ganz ohne
solche Mechanismen kommt
aber auch das Völkerstrafrecht
nicht aus.Spannend sind deshalb
die letzten Kapitel des Buches, in
denen dargelegt wird, wie Plea
Bargaining ausgestaltet sein
sollte,damit es einem der Haupt-
ziele des Völkerstrafrechtes,näm-
lich der Verständigung und dem
Wiederaufbau zerrissener Ge-

sellschaften, dienen kann: letzt-
lich also, wie sich Plea Bargaining
mit „restorativer Justiz“ verein-
baren lässt.

Schliesslich zeigt die Autorin
auf, welch geringe Rolle solche

restorativen Ansätze, bei denen
die Aufarbeitung der Vergan-
genheit und die Genugtuung
von Opfern im Vordergrund ste-
hen, in den zurzeit laufenden
völkerstrafrechtlichen Verfah-
ren spielen.

LESENSWERT

Rethinking International Criminal
Law, Olaoluwa Olusanya (Hrsg.)
THE SUBSTANTIVE PART / EUROPEAN AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW SERIES 2007, 213 SEITEN.

Namhafte Völkerstrafrechts-Experten gehen in den Beiträgen dieser Publikation auf umstrittene Fragen
des Völkerstrafrechts ein. So werden zum einen die Theorien zum gemeinsamen verbrecherischen Un-
ternehmen (Joint Criminal Enterprise) und zur Vorgesetztenverantwortlichkeit (Superior Responsibility)
erörtert.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich damit, wie die Frage des subjektiven Tatbestandes – im angelsäch-
sischen Rechtsraum mens rea genannt – im Falle von vorsätzlicher Tötung, Ausrottung und anderer Ver-
brechen vor den Strafgerichtshöfen für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda behandelt wurde.

Weitere Kapitel sind dem nullum crimen sine lege Prinzip sowie der Frage gewidmet, ob die „Definition
der Aggression“ der UNO-Generalversammlung eine geeignete Basis für die Definition des Verbrechens
der Aggression im Römer Statut wäre.

Die konkreten Fragestellungen, sowie das Gleichgewicht zwischen theoretischen Debatten und der Dis-
kussion der Rechtssprechung garantieren eine interessante Lektüre.


